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Der Bundesvorsitzende hat das Wort 
 

Der Bundesvorsitzende hat das Wort 
 
Endlich: Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträge n wird eingedämmt 
 
Leiharbeit ist in der deutschen Wirtschaft längst zu einer festen Größe gewor-
den. Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung liegt bei knapp 3 Prozent, vor 
knapp einem Jahr zählte die Bundesagentur für Arbeit 961.000 Leiharbeitneh-
mer in Deutschland, die sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich ge-
ringfügig beschäftigt waren. Bundesweit sind knapp über 50.000 Verleihbetrie-
be tätig; allein diese beiden Zahlen zeigen, welche Bedeutung diese Proble-
matik hat. Als CDU/CSU und SPD den Koalitionsvertrag beschlossen, waren 
sie sich einig, wirksame Regelungen gegen den Missbrauch von Leiharbeit 
und Werkverträgen zu schaffen.  
 
Um nicht missverstanden zu werden: Werkverträge gehören zur Wirtschaft, 
und seit eh und je betreiben Dienstleister ihre Tätigkeiten rechtlich als Werk– 
oder Dienstvertrag. Dagegen ist an sich ebenso wenig zu sagen wie gegen die 
Arbeitnehmerüberlassung. Beide Instrumente machen die Wirtschaft flexibler, 
sichern Arbeitsplätze und schaffen neue. Andererseits darf nicht übersehen werden, dass manche  
Arbeitgeber Werkverträge bzw. Leiharbeit missbräuchlich nutzen, um Löhne zu drücken. Seit langem 
fordert der CGB, diesen Missbrauch zu stoppen und klare gesetzliche Mindeststandards für die Leihar-
beit einzuführen. Zwar muss sich der Bundestag mit den gesetzlichen Regelungen erst noch befassen, 
doch soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause das erforderliche Gesetzgebungsverfahren 
eingeleitet werden. Insbesondere im Bereich der Werkverträge soll es mehr Transparenz geben.  
Gesetzlich definiert wird, wer Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ist. Damit wird mehr Rechtssicherheit 
bei der Abgrenzung von abhängiger und selbstständiger Tätigkeit geschaffen. Der Eindämmung von 
Scheinwerkverträgen dient die Abschaffung der Vorratsverleiherlaubnis. Sie dient bisher häufig dazu, 
vermeintliche Werkverträge nachträglich als Leiharbeit zu deklarieren und somit zu legalisieren. 
 
Im Bereich der Leiharbeit werden insofern Unsicherheiten beseitigt, als die Überlassungsdauer generell 
auf eineinhalb Jahre begrenzt wird. Damit soll wirksam dagegen angegangen werden, dass Leiharbeit 
zunehmend Stammbelegschaften verdrängt. Ein weiterer wichtiger Passus besagt schließlich, dass 
Leiharbeiter spätestens nach neun Monaten den gleichen Lohn wie vergleichbare Stammbelegschafts-
mitglieder erhalten müssen. 
 
Ob das Gesetz nach den Beratungen in den Ausschüssen und im Bundestag dann so aussehen wird 
wie der jetzige Entwurf, ist offen. Entscheidend ist, dass ein ernsthafter Schritt unternommen wird, die 
Sozialpartnerschaft zu stärken – so wie wir es als CGB aus christlicher Verantwortung schon seit  
langem fordern. 
 
 
Matthäus Strebl, MdB 
CGB-Bundesvorsitzender 
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Gastbeitrag 
 

Barrierefreiheit wird ausge-
weitet - Bundestag verab-
schiedet Reform des Behin-
dertengleichstellungsgeset-
zes. 
 
Das Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) ist in die 
Jahre gekommen. Seit seiner 
Inkraftsetzung 2002 wurde un-
ter anderem die UN - Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland zum geltenden Recht, die neue Maßstä-
be setzte. Der Bundestag verabschiedete daher am 
Donnerstag eine Reform, mit der das Gesetz im Gan-
zen modernisiert und an die Konvention angepasst 
wird. 
 
Artikel 3 des Grundgesetzes besagt: „Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 
Diesen Grundsatz setzte der Gesetzgeber vor 14 Jah-
ren mit dem BGG um, in dem er für die Bundesebene 
Barrierefreiheit festschrieb. Menschen mit Behinde-
rungen sollten genauso leicht Zugang zu Gebäuden 
bekommen und Verkehrsmittel nutzen können wie 
Nichtbehinderte. Die Bundesländer haben mit ihren 
Landesgleichstellungsgesetzen nachgezogen. 
  
Jetzt wird das BGG an neue Zielgruppen und Stan-
dards angeglichen. Allerdings richtet sich das nicht al-
lein an die öffentliche Hand auf Bundesebene, son-
dern auch an die Landesebene, die kommunale Ebe-
ne und die Wirtschaft. Für den Bund schreibt das 
neue BGG unter anderem vor, dass Behörden Text-
dokumente von nun an in Leichter Sprache zur Verfü-
gung stellen müssen, damit auch Menschen mit Lern-
beeinträchtigungen sie verstehen. Beispielsweise 
werden künftig Bescheide der Agentur für Arbeit oder 
der Renten- und Krankenversicherung, in Leichter 
Sprache erläutert. Auch Internetauftritte sollen barrie-
refrei gestaltet werden. 
 
Texte in Leichter Sprache sind aber nicht nur ein An-
gebot für Menschen, die eine geistige Behinderung 
haben. Der Verband der Volkshochschulen ermittelte, 
dass 7,5 Millionen Menschen in Deutschland struktu-
relle Analphabeten sind. Auch für sie ist diese Text-
form eine Möglichkeit, ihre Angelegenheiten selbst 
regeln zu können. Ebenso sollen Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen das neue Angebot in Zukunft 
abrufen können. Eingerichtet wird in Zukunft auch ei-
ne Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, welche die 
Behörden bei diesem Thema unterstützen soll. Auf 
mittlere Sicht soll die Fachstelle auch als Beratungs-
institut für Private, Kommunen und öffentliche Einrich-
tungen agieren. Auch in anderer Hinsicht wirkt das 
Gesetz mittelbar in die Wirtschaft hinein. So sind Fir-
men, die vom Bund Drittmittel erhalten, an die Richtli-
nien des BGG gebunden. 
  
Ein neues, kostenloses Schlichtungsverfahren soll 
außerdem verhindern helfen, dass Menschen mit Be-
hinderungen im Streitfall langwierige Gerichtsverfah-

ren durchlaufen müssen. Nicht nur Verbände, son-
dern auch Einzelpersonen können die Schlichtungs-
stelle einschalten. Sie wird bei der Beauftragten für 
die Belange behinderter Menschen angesiedelt und 
arbeitet unabhängig. 
  
Das reformierte BGG ist eingebettet in eine Reihe 
weiterer Regelungen, die Menschen mit Behinderun-
gen zugutekommen. Zu nennen wären hier das be-
reits beschlossene Förderprogramm für Integrations-
betriebe im Umfang von 150 Millionen Euro, das 
Menschen mit Behinderungen zu mehr Jobs verhelfen 
soll. Auch das noch zu beratende Bundesteilhabege-
setz gehört in diese Reihe. 

Gastbeitrag Uwe Schummer MdB 
 

* * * * 

Aus den Gewerkschaften 
 
Landesarbeitsgericht Hamburg 
bestätigt Tariffähigkeit der Be-
rufsgewerkschaft DHV 
 
Die Berufsgewerkschaft DHV hat das Tariffähigkeits-
verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Hamburg 
gewonnen. Die Richter haben die Tariffähigkeit der 
DHV bestätigt. 
 
Seit Dezember 2013 hatten die Gewerkschaften 
ver.di, IG Metall, NGG, der DGB sowie die Bundes-
länder Berlin und Nordrhein-Westfalen gegen die 
DHV ein Tariffähigkeitsverfahren angestrengt. In der 
zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Ham-
burg hat die DHV erfolgreich ihre Tariffähigkeit vor 
diesem mit Unterstützung von zwei Bundesländern 
geführten Angriff der DGB-Gewerkschaften auf die 
Gewerkschaftsfreiheit in Deutschland verteidigt. 
 
Das Landesarbeitsgericht Hamburg führte in der 
mündlichen Beschlussbegründung aus, dass das  
Tariffähigkeitsverfahren gegen die im Grundgesetz 
garantierte Koalitions-freiheit verstößt. Diese Rechts-
auffassung des Landesarbeitsgerichts Hamburg ist 
richtig. Den das Verfahren führenden DGB - Gewerk-
schaften ging es nicht um die Sicherung einer funkti-
onierenden Tarifautonomie, sondern allein um die 
Ausschaltung eines erfolgreichen Konkurrenten.  
Weder ver.di, noch die IG Metall noch die NGG hatten 
zu irgendeinem Zeitpunkt Gründe für einen konkreten 
Missbrauch der Tarifautonomie durch die DHV in das 
Verfahren eingebracht. 
 
„Das Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht  
Hamburg zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert und 
dem Missbrauch des Rechts zwecks Ausschaltung 
von Konkurrenten ein Riegel vorgeschoben wird“, so 
der DHV-Bundesvorsitzende Henning Röders. Das 
Landesarbeitsgericht Hamburg hat Rechtsbeschwer-
de vor dem Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

PM DHV im Mai 2016 

* * * * 
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Ulrich Bösl als CGB Landesvorsitzender einstim-
mig wiedergewählt 
 
Am 29. April 2016 fand in Bottrop die Sitzung des 
CGB Landesausschusses Nordrhein Westfalen statt. 
Bernhard Cwiklinski als stellvertretender Landesvor-
sitzender konnte in Vertretung des erkrankten Vorsit-
zenden U. Bösl die Landtagsabgeordnete Astrid Birk-
hahn begrüßen.  
 
Astrid Birkhahn ist Mitglied 
im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales und als Spre-
cherin dieses Fachbereichs 
auch Mitglied im Fraktions-
vorstand der CDU NRW. 
Sie bedankte sich beim 
CGB für die geleistete Ar-
beit und informierte über 
die Arbeit im Landtag und 
im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales. Sie machte 
in ihrem Vortrag deutlich, 
dass sie große Sorge ha-
be, dass in NRW das  
Wirtschaftswachstum bei  
0 Prozent liegt. Das ist gefährlich, denn ohne Wachs-
tum kein Zuwachs an Arbeitsplätzen. Nach einer leb-
haften Diskussion bedankte man sich für einen tollen 
Vortrag bei Frau Birkhahn. Bernhard Cwiklinski gab 
dann den Geschäftsbericht ab.  
 
Er erwähnte, die regelmäßigen Kontakte zur Landes-
regierung und zu den Landtagsfraktionen, dass der 
CGB mit vielen Arbeitsrichtern und Beisitzern bei Dis-
ziplinargerichten sowie mit Rentenversicherungsbera-
tern in NRW vertreten ist.  
 
Der CGB NRW gab zu vielen Gesetzentwürfen eine 
Stellungnahme ab. Auch machte er Vorschläge für die 
Regionalräte in NRW. Nach der Entlastung des Lan-
desvorstandes wurde unter Leitung des CGB-
Bundeskassierers Helmut Ortmann der neue Landes-
vorstand gewählt: Ulrich Bösl (CGPT) bleibt Landes-
vorsitzender. Seine Stellvertreter sind Bernhard Cwi-
klinski (CGM) und Hans-Joachim Bondzio (DHV). 
Schriftführer ist Ingo Rothholz (CGPT), vertreten 
durch Hans–Dieter Neul (CGM). Kassenführerin ist 
Michaela Lehnert (CGM). Zu Beisitzern wurden Detlef 
Steinfeld (CGM), Rudolf Bruns (CGDE), Markus 
Bourgeois (CGBCE), Uwe Erlach (GÖD), Günter 
Eickmeier (BIGD) und Günther Theis (CGPT) ge-
wählt.  

PM CGB im Mai 2016 

* * * * 
 

Das neue Pflegeberufsgesetz - eine Reflexion von 
Josef Nikl  Fachbereich Ge-
sundheitswesen und Landes-
vorsitzender der GÖD Bayern 
 
 
Lange wurde darüber gesprochen. Am 18. März wur-
de nun der Gesetzentwurf zur Reform der Pflegeberu-
fe im Bundestag, in erster Lesung beraten und auf 
den Weg gebracht. 
 
Grund für das Gesetz ist nach 
Aussage der zuständigen Mini-
sterien, eine bundeseinheitliche 
Ausbildungsregelung in den Pfle-
geberufen und eine Anpassung 
an die heutigen Gegebenheiten. 
Im Gegensatz zu den ersten Ge-
dankenspielen einer generalisti-
schen Ausbildung, mit einem 
Grundjahr und weiteren zwei 
Spezialisierungsjahren, findet man in diesem Gesetz-
entwurf, diese Vorgehensweise nun nicht mehr. Es 
wird eine gemeinsame Ausbildung für die drei Berei-
che Großkrankenpflege, Kinderkrankenpflege und Al-
tenpflege geben. Es gibt lt. Gesetz und Ausbildungs-
verordnung dann die Möglichkeit der Vertiefungsse-
minare während der Ausbildung. Diese werden aber 
nicht den ursprünglich angedachten Umfang erhalten. 
Bei der Regierungsbefragung des Bundestages am 
13.01.2016, wurden noch weitere Punkte diskutiert. 
Beispielsweise die Herausnahme der Kinderkranken-
pflege und dafür die Einbeziehung der Heilerzie-
hungspflege. Dies findet sich in dem aktuellen Ge-
setzentwurf jedoch nicht. 
 
In dieser Information möchte ich Ihre Aufmerksamkeit 
auf einige Punkte des Gesetzesentwurfs lenken, die 
meines Erachtens existenzielle Bedeutungen haben. 
 
Im § 4 finden Sie die vorbehaltenden Tätigkeiten für 
die sogenannten Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer. Es verbleiben bei diesen Personen die Fest-
stellung des individuellen Pflegebedarfs, die Gestal-
tung und Steuerung des Pflegeprozesses und die Si-
cherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. 
 
Alle anderen Tätigkeiten können nach meiner Ein-
schätzung, mit jetzigem Gesetzesentwurf von pflege-
rischen Hilfskräften übernommen werden. In wie weit 
eine Ausbildung zur pflegerischen Hilfskraft ange-
dacht wird, ist noch nicht absehbar. Dies könnte be-
deuten, dass auch in der Krankenpflege ein Exami-
niertenschlüssel, wie in der Altenpflege bereits üblich, 
eingeführt werden kann.  
 
Im § 5 finden wir dann die Ausbildungsziele, die die 
Punkte aus dem § 4 wiederholen aber auch weiterfüh-
rende Themenbereiche, bis hin zum eigenständigen 
Durchführen ärztlich angeordneter Maßnahmen, ins-
besondere von Maßnahmen der medizinischen Diag-
nostik, Therapie oder Rehabilitation. 
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Positiv ist natürlich das bundeseinheitlich, die Finan-
zierung dieser Ausbildung und auch die Ausbildungs-
vergütung geregelt wird. Ebenso werden Mindestan-
forderungen an Pflegeschulen, wie auch an Ausbil-
dungsträger gestellt, um eine qualifizierte Ausbildung 
sicherzustellen. Dazu dient auch die festgelegte Ge-
samtverantwortung der Pflegschule im § 10. Für die 
Weiterentwicklung des Pflegeberufes werden Mög-
lichkeiten für Modellvorhaben geschaffen, um dieses 
Pflegeberufsgesetz passend weiterzuentwickeln. 
 
Neben den Pflichten der Auszubildenden, werden nun 
die Pflichten des Trägers benannt und auch die 
Grundsätze der Finanzierung festgelegt. 
 
Für unsere bereits ausgebildeten Pflegenden, werden 
die §§ 40 und folgende wichtig. Dort wird die Gleich-
wertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen festge-
legt. Sollten Pflegende, die ihre Ausbildung abge-
schlossen haben, studieren wollen, so gilt § 38 Abs. 
5, in dem auch zu lesen ist, dass das Krankenpflege-
gesetzt, wie auch das Altenpflegesetz zum 
31.12.2017 ihre Gültigkeit verlieren. 

Info GÖD im April 2016 

* * * * 

Langjähriger CGB Generalsekretär Dr. jur.  Bern-
hard Koch im Alter von 88 Jahren verstorben - 
Nachruf des amtierenden CGB Generalsekretärs 
Christian Hertzog  
 
Wir als CGB trauern 
um unseren ehema-
ligen Generalsekre-
tär Dr. Bernhard 
Koch, der mit seiner 
engagierten Arbeit 
und seinem uner-
müdlichen Einsatz 
für die christliche Gewerkschaftsbewegung den 
Grundgedanken christlicher Gewerkschaftsarbeit lan-
ge Jahre geprägt hat. 
 
Der im Jahr 1927 im Münsterland geborene Dr. Bern-
hard Koch absolvierte ein Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften, sowie der Wirtschaftswissen-
schaften an den Universitäten Marburg und Münster. 
Als Kind einer typischen Arbeiterfamilie verdiente er 
sich das Geld für sein Studium als Werkstudent auf 
dem „Pütt“, sowohl über als auch unter Tage. 
 
Schon früh befasste er sich mit den gesellschaftlichen 
Belangen, ihren Ausprägungen und Strömungen. 
Seine juristische Doktorarbeit über das Thema „Das 
Recht auf Muttersprache“ spiegelt diese Interessenla-
ge entgegen des herrschenden Zeitgeists wider. 

 
Ebenso war er Verfechter der christlichen Gewerk-
schaftsbewegung und übernahm 1959 einen wissen-
schaftlichen Arbeitskreis, der mit der Ausarbeitung  
eines CGB – Grundsatzprogramms beauftragt war. Im 
gleichen Jahr wurde Dr. Bernhard Koch hauptamtli-
cher Mitarbeiter des damaligen Gesamtverbandes der 
Christlichen Gewerkschaften Deutschlands. 
 

Im Jahr 1961 wurde Dr. Bernhard Koch Generalsek-
retär des inzwischen gegründeten Christlichen  
Gewerkschaftsbundes Deutschlands und übte dieses 
Amt ununterbrochen bis zum Jahr 1992 aus. Nach 
den Gründen seines Engagements für die christliche 
Gewerkschaftsbewegung gefragt, antwortete  
Dr. Bernhard Koch stets: „Aus Gründen der Weltan-
schauung, der Freiheit und der Demokratie.“ 
Wir verlieren mit Dr. Bernhard Koch einen mutigen 
und überzeugten christlichen Gewerkschafter und  
einen guten Freund, den wir schmerzlich vermissen 
werden. Dr. Bernhard Koch war ein aufrechter 
Mensch und es war eine Ehre ihn gekannt zu haben. 

Nachruf CGB Generalsekretär im Mai 2016 

* * * * 

CGM begrüßt Pilotabschluss für 
die M+E-Industrie in Nordrhein-
Westfalen als wichtiges Signal 
für die langfristige Planungssi-
cherheit der deutschen Wirt-
schaft.  

Durch den Pilotabschluss in NRW dürfte die diesjäh-
rige Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie in 
allen Tarifbereichen zu einem befriedigenden Ender-
gebnis gebracht werden. 

Dazu der CGM Bundesvorsitzen-
de Adalbert Ewen: „Die CGM hat 
mit ihrer Tarifforderung und der 
Beteiligung unserer Mitglieder an 
den Warnstreiks ihre tarifpolitische 
Handlungsfähigkeit nachhaltig un-
ter Beweis gestellt. Das Tarifer-
gebnis trägt der wirtschaftlichen 
Situation der meisten Betriebe Rechnung, sichert die 
Kaufkraft der Beschäftigten und bietet den Unter-
nehmen in schwierigen Zeiten längerfristige Pla-
nungssicherheit.“ 

PM CGM im Mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 


